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Mitarbeiterentsendung nach Finnland

1.	 Rechtlicher Rahmen 

In Fällen, in denen ein Arbeits-
vertrag Bezug zu mehreren Län-
dern aufweist, richtet sich das 
anwendbare Recht in der Regel 
nach dem gewöhnlichen Arbeits-
ort, sofern nicht die Anwendbar-
keit des Rechts eines anderen 
Landes vereinbart wurde. Das 
Recht des gewöhnlichen Arbeits-
ortes gilt grundsätzlich auch dann 
weiter, wenn der Mitarbeiter vor-
übergehend in einen anderen 
Staat entsandt wird. 

Einige Bestimmungen des finni-
schen Arbeitsrechts sind aller-
dings auch bei nur vorübergehen-
der Beschäftigung in Finnland 
anwendbar. Die entsprechenden 
Regelungen finden sich im Ge-
setz über entsandte Arbeitneh-
mer. Das Gesetz soll sicherstel-
len, dass auch bei nur vorüber-
gehender Tätigkeit in Finnland 
bestimmte Mindestbedingungen 
des finnischen Arbeitsrechts An-
wendung finden. Dies betrifft 
u.a. Regelungen über gesetzliche 
Arbeitszeit, Nacht- und Sonn-
tagsarbeit, Überstundevergütung, 
Urlaubsanspruch und -vergütung 
sowie Mindestlöhne. 

2.	 Formulierung eines 
Entsendungsvertrages

Die besondere Situation eines 
ins Ausland entsandten Mitarbei-
ters sollte zum Gegenstand eines 
Entsendungsvertrages gemacht 
werden. Dauert die Entsendung 
länger als einen Monat, so ist z.B. 
ein deutscher Arbeitgeber nach 
dem Nachweisgesetz sogar ver-
pflichtet, die wesentlichen Bedin-
gungen schriftlich niederzulegen. 

Für die Ausgestaltung bestehen 
verschiedene Möglichkeiten:

	Das bestehende Arbeits-
verhältnis kann für eine 
bestimmte Zeit ausgesetzt 
und durch einen neuen 
Vertrag ersetzt werden, der 
die Arbeitsbedingungen für 
diese Periode regelt. 

	Alternativ kann der be-
stehende Vertrag durch 
einen Entsendungsvertrag 
ergänzt werden, der die 
Bedingungen des ursprüng-
lichen Vertrags unverändert 
lässt, aber die notwendigen 
Anpassungen für die Zeit 
der Entsendung vornimmt. 

	Drittens kann das gesamte 
Arbeitsverhältnis auf eine 

finnische Tochtergesell-
schaft übertragen werden, 
was im Ergebnis einen 
Wechsel des Arbeitgebers 
bedeutet. Auch in diesem 
Fall muss ein Vertrag ent-
worfen und Regelungen für 
die Rückkehr des Arbeit-
nehmers in die Mutterge-
sellschaft getroffen wer-
den.

Die besonderen Anforderungen 
an eine Entsendungsvereinbarung 
sollten ernst genommen und der 
Vertrag sorgfältig formuliert wer-
den. Unabhängig davon, welche 
Gestaltungsoption gewählt wird, 
sollten zumindest die folgenden 
Fragen berücksichtigt werden:

	Rechtswahl: Im Allgemei-
nen ist es möglich zu wäh-
len, das Recht welchen 
Landes für das Arbeits-
verhältnis gelten soll, also 
finnisches Recht oder das 
Recht des Heimatlandes. 
Da in jedem Fall alle zwin-
genden Vorschriften des 
finnischen Arbeitsrechts 
angewandt werden, kann 
es zur Vermeidung von 
Konfliktsituationen emp-
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Wenn ein Unternehmen Mitarbeiter nach Finnland entsendet, so 
kann deren Arbeitsvertrag nicht unverändert bleiben. Das finnische 
Recht setzt einen neuen Rahmen von zwingenden Vorschriften, die 
berücksichtigt werden müssen. Außerdem wird sich auch die beson-
dere Situation des Expatriates im Arbeitsverhältnis niederschlagen 
müssen.
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fehlenswert sein, finnisches 
Recht zu wählen.

	Reintegration des Mitar-
beiters: Die Formulierung 
dieser Klausel kann schwie-
rig sein. Der Mitarbeiter hat 
ein Interesse daran, Garan-
tien zu erhalten, dass er 
nach Beendigung des Aus-
landsaufenthaltes zu den 
gleichen oder verbesserten 
Konditionen an seinen al-
ten Arbeitsplatz zurückkeh-
ren kann. Es müssen auch 
Regelungen für den Fall 
getroffen werden, dass die 
Entsendung früher endet 
als erwartet.

	Hierarchische Struktur: 
Die Entsendevereinbarung 
sollte Regelungen darüber 
enthalten, wer dem Mitar-
beiter Weisungen erteilen 
wird und gegenüber wem 
der Mitarbeiter während 
der Entsendung Rechen-
schaft ablegen wird. 

	Vergütung: Die mit dem 
Auslandsaufenthalt verbun-
denen erhöhten Lebenshal-
tungskosten können eine 
Anpassung des Gehalts 
rechtfertigen. Naturalver-
gütungen müssen dem 
finnischen Steuersystem 
angepasst werden. Auch 
besondere Bonuszahlungen 
für die Auslandstätigkeit 
sowie die Übernahme von 
Kosten für eine bestimmte 
Zahl von Heimreisen kom-
men in Betracht.

3.	 Steuerliche Fragen 

Die Mitarbeiterentsendung ins 
Ausland wirft immer auch steu-
erliche Fragen auf, und zwar 

sowohl im Hinblick auf die Be-
steuerung des Arbeitgeberunter-
nehmens als auch hinsichtlich 
der individuellen Besteuerung des 
Mitarbeiters.

3.1.	 Unternehmensbesteuerung

Die nationalen Steuervorschriften 
gehen in der Regel davon aus, 
dass verschiedene Unternehmen 
eines Konzerns ihre Geschäfts-
beziehungen untereinander so 
abwickeln, als wären sie von-
einander unabhängig („Arm’s 
Length Prinzip“). Dadurch sollen 
willkürliche Gewinnverlagerun-
gen in Länder mit günstigeren 
Steuersätzen verhindert werden. 
Dieses Prinzip ist auch bei der 
Mitarbeiterentsendung zu be-
achten. Entsendungen zu einem 
anderen Konzernunternehmen 
haben zu Marktbedingungen zu 
erfolgen. Der Gehaltsaufwand 
muss dabei letztendlich bei dem 
Unternehmen anfallen, für des-
sen wirtschaftlichen Vorteil der 
Mitarbeiter tätig ist, unabhängig 
davon, wo das Gehalt ausgezahlt 
wird und wer zivilrechtlicher Ar-
beitgeber ist. 

Die bei einem Konzernunterneh-
men insofern anfallenden Bela-
stungen werden bei der Besteue-
rung in der Regel nur dann als 
abzugsfähige Betriebsausgaben 
anerkannt, wenn sie auf einer 
zwischen den beteiligten Un-
ternehmen vor der Entsendung 
abgeschlossenen schriftlichen 
Vereinbarung hervorgehen.

3.2.	 Besteuerung des 
Mitarbeiters

Durch die Entsendung nach Finn-
land wird der Mitarbeiter in der 
Regel in Finnland einkommen-
steuerpflichtig. Der Mitarbeiter 

kann jedoch stattdessen in sei-
nem Wohnsitzstaat steuerpflich-
tig bleiben, wenn er sich während 
eines Kalenderjahres nicht länger 
als 183 Tage in Finnland aufhält. 

Diese Ausnahme ist aber an 
zusätzliche Voraussetzungen ge-
knüpft, insbesondere hinsichtlich 
der Frage, wer aus wirtschaft-
licher Sicht Arbeitgeber ist, wo 
also die Gehaltskosten steuerlich 
wirksam anfallen. Hier besteht 
ein Gestaltungsspielraum, der 
ggf. bei der Formulierung des Ent-
sendungsvertrages berücksichtigt 
werden sollte.

4.	 Sozialversicherung 

Innerhalb der Europäischen Uni-
on ist bei internationalen Sachver-
halten die Frage, in welchem Land 
eine Person zu einer bestimmten 
Zeit sozialversicherungspflichtig 
ist, im Wesentlichen durch EU-
Verordnungen geregelt. Diese gel-
ten für die Rentenversicherung, 
Krankenversicherung, Arbeitslo-
senversicherung und die gesetz-
liche Unfallversicherung. 

Jeder Versicherte unterliegt da-
nach immer nur den Vorschriften 
eines einzigen Mitgliedstaates. 
Dabei werden Sozialversiche-
rungsbeiträge grundsätzlich nach 
dem Territorialitätsprinzip er-
hoben, d.h. die Sozialversiche-
rungspflicht besteht unabhängig 
vom Wohnsitz in dem Staat, in 
dem die Beschäftigung ausgeübt 
wird. 

Dieses Ergebnis ist bei nur vor-
übergehender Entsendung ins 
Ausland in der Regel weder für 
den Mitarbeiter noch für den Ar-
beitgeber wünschenswert. Wäh-
rend sich für den Mitarbeiter die 
Abführung von Sozialversiche-
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rungsbeiträgen in verschiedenen 
Ländern in der Regel z.B. negativ 
auf die Höhe einer späteren Rente 
auswirkt, kann die Abführung von 
Beiträgen in einem anderen Land 
für den Arbeitgeber mit einem 
erheblichen Verwaltungsaufwand 
verbunden sein, der im Hinblick 
auf die Dauer der Entsendung 
nicht gerechtfertigt erscheint. Um 
dem Rechnung zu tragen, sehen 
die einschlägigen Verordnungen 
folgende Ausnahmen vom Terri-
torialitätsprinzip vor: 

	 Im Falle einer Entsendung 
nach Finnland bis zu 1 2 
Monaten bleiben auch wei-
terhin die deutschen Vor-
schriften maßgeblich, so-
fern der Mitarbeiter einem 
deutschen Unternehmen 
gewöhnlich angehört, er 
für dessen Rechnung  nach 
Finnland entsandt wird und 
die arbeitsrechtliche Be-
ziehung zu dem entsenden-
den Unternehmen weiter 
besteht. Maßgeblich sind 
dabei u.a. Merkmale wie 
Gehaltszahlung und Wei-
sungsrecht. Überschreitet 
die Dauer der Beschäfti-
gung aufgrund nicht vor-
hersehbarer Umstände den 
ursprünglich vorgesehenen 
Zeitraum von 12 Monaten, 
so kann die Fortgeltung des 
deutschen Sozialversiche-
rungsrechts für maximal 12 
weitere Monate beantragt 
werden.

	 Ist von vornherein abseh-
bar, dass die Entsendung 
länger als 12 Monate dau-
ern wird oder sind sonst die 
oben genannten Voraus-
setzungen nicht erfüllt, so 
kann für die Dauer von bis 

zu 5 Jahren aufgrund einer 
Ausnahmevereinbarung 
zwischen den zuständigen 
Behörden beider Staaten 
die Fortgeltung der deut-
schen Vorschriften zu er-
reicht werden. Über einen 
entsprechenden Antrag 
entscheiden die deutsche 
und die finnische Behörde 
gemeinsam, und zwar im 
Wege des Ermessens. Eine 
positive Entscheidung setzt 
in der Regel eine arbeits-
rechtliche Bindung zum 
Unternehmen im Heimat-
staat und eine bestimmte 
zeitliche Begrenzung der 
Auslandstätigkeit voraus. 

Die Voraussetzungen für das Vor-
liegen einer Entsendebeschäfti-
gung bzw. den Abschluss einer 
Ausnahmevereinbarung sollten 
bei der arbeitsrechtlichen Aus-
gestaltung der Entsendtätigkeit 
und der Formulierung der Ent-
sendevereinbarung berücksichtigt 
werden.  
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